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A. Problem und Ziel

Durch das vorliegende Änderungsprotokoll sollen das geltende
Abkommen vom 29. Mai 1996 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Russischen Föderation zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen und das dazugehörige Protokoll vom selben Tage (BGBl. 1996
II S. 2710) aktualisiert werden. Der Informationsaustausch soll erwei-
tert und die Zusammenarbeit der Finanzbehörden beider Staaten hin-
sichtlich Steuern jeder Art verbessert werden. Weiterhin war dem rus-
sischen Wunsch nach Gleichbehandlung russischer Investmentfonds
mit deutschen Investmentfonds Rechnung zu tragen. Im Übrigen soll-
te eine Vereinfachung der Abkommensanwendung bezüglich der Divi-
dendenbesteuerung erreicht werden.

B. Lösung

Das Änderungsprotokoll vom 15. Oktober 2007 enthält die dafür not-
wendigen Regelungen. Es vollzieht hinsichtlich des Informationsaus-
tausches die Aktualisierungen des OECD-Musterabkommens 2005
nach. Mit dem vorliegenden Vertragsgesetz soll das Änderungsproto-
koll die für die Ratifikation erforderliche Zustimmung der gesetzge-
benden Körperschaften erlangen. 

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes
zu dem Protokoll vom 15. Oktober 2007
zur Änderung des Abkommens
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Russischen Föderation
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern
vom Einkommen und vom Vermögen vom 29. Mai 1996
und des Protokolls hierzu vom 29. Mai 1996
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C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Für die öffentlichen Haushalte ergeben sich keine nennenswerten
Auswirkungen. Steuermindereinnahmen in einzelnen Bereichen dürf-
ten sich durch Steuermehreinnahmen in anderen Bereichen weitge-
hend ausgleichen.

2. Vollzugsaufwand

Kein nennenswerter Vollzugsaufwand

E. Sonstige Kosten

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere
das Verbraucherpreisniveau, sind von dem Gesetz nicht zu erwarten. 

F. Bürokratiekosten

Grundsätzlich werden durch Doppelbesteuerungsabkommen keine
eigenständigen Informationspflichten oder Bürokratielasten begrün-
det, da sie lediglich die nach nationalem Steuerrecht bestehenden
Besteuerungsrechte der beteiligten Vertragsstaaten voneinander
abgrenzen. In diesem Fall werden jedoch in Artikel 2 des Änderungs-
protokolls Informationspflichten für die Verwaltung erweitert. Die
Erweiterung beinhaltet die Übernahme der Regelung zum Informati-
onsaustausch entsprechend dem OECD-Musterabkommen 2005.
Wegen fehlender Daten ist eine Quantifizierung jedoch nicht möglich. 
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Anlage 1

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Dem in Wiesbaden am 15. Oktober 2007 unterzeichneten Protokoll zur Ände-
rung des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Rus-
sischen Föderation zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 29. Mai 1996 und des Pro-
tokolls hierzu vom 29. Mai 1996 (BGBl. 1996 II S. 2710) wird zugestimmt. 
Das Protokoll wird nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Protokoll nach seinem Artikel 4 Abs. 2 in Kraft tritt,
ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

E n t w u r f

Gesetz
zu dem Protokoll vom 15. Oktober 2007

zur Änderung des Abkommens
zwischen der Bundesrepublik Deutschland

und der Russischen Föderation
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern

vom Einkommen und vom Vermögen vom 29. Mai 1996
und des Protokolls hierzu vom 29. Mai 1996

Vom 2008
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Begründung zum Vertragsgesetz

Zu Artikel 1

Auf das Änderungsprotokoll findet Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes
Anwendung, da es sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht.

Die Zustimmung des Bundesrates ist nach Artikel 105 Abs. 3 des Grundgeset-
zes erforderlich, da das Aufkommen aus den von dem Änderungsprotokoll
betroffenen Steuern gemäß Artikel 106 des Grundgesetzes ganz oder zum Teil
den Ländern oder den Gemeinden zusteht.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes.

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, zu dem das Änderungsprotokoll nach seinem
Artikel 4 Abs. 2 in Kraft tritt, im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

Schlussbemerkung

Durch das Änderungsprotokoll verzichtet die Bundesrepublik Deutschland
durch Einräumung eines russischen Quellensteuerrechts auf Erträge aus russi-
schen Investmentfonds in gewissem Umfang auf Steuern, die dem Bund, den
Ländern oder den Gemeinden zufließen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es
sich hierbei um eine Gleichbehandlung mit dem bereits bestehenden deutschen
Quellensteuerrecht auf Ausschüttungen von deutschen Investmentfonds han-
delt. Durch den erweiterten Informationsaustausch bezüglich Steuern jeder Art
wird eine zutreffendere Besteuerung erwartet. Auswirkungen auf Einzelpreise
und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind von
dem Gesetz nicht zu erwarten.
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I. Allgemeines

Das in Wiesbaden am 15. Oktober 2007 unterzeichnete
Protokoll zur Änderung des Abkommens zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föde-
ration zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
vom 29. Mai 1996 und des Protokolls hierzu vom 29. Mai
1996 aktualisiert das genannte Abkommen und Protokoll
(BGBl. 1996 II S. 2710). Durch die punktuellen Änderun-
gen wird entsprechend der aktuellen Regelung im
OECD-Musterabkommen 2005 die Zusammenarbeit der
Finanzverwaltung verbessert. Hierdurch trägt das Ände-
rungsprotokoll zur Vereinheitlichung auf diesem Gebiet
bei. Zudem stellt es die steuerliche Gleichbehandlung
russischer und deutscher Investmentfonds her und ent-
hält schließlich eine Vereinfachung der Anwendung bei
der Dividendenbesteuerung. 

II. Besonderes

Z u  A r t i k e l  1

Dieser Artikel ändert Artikel 10 Abs. 1 Buchstabe a des
Abkommens. Auf russischen Wunsch war bei der Divi-
dendenbesteuerung seinerzeit die Annahme einer
Schachtelbeteiligung nicht nur von einer prozentualen
Beteiligung, sondern auch von einem Mindestkapitalan-
teil abhängig gemacht worden. Damit sollten nur gewich-
tige Direktinvestitionen mit dem günstigeren Quellen-
steuersatz von 5 Prozent besteuert werden. Auch heute
hält die russische Seite an einem Mindestkapitalanteil
fest. Mit der vorliegenden Änderung wird der Wert des
Mindestkapitalanteiles jedoch von 160 000 DM
(= 81 806,70 Euro) zur Vereinfachung der Anwendung auf
80 000 Euro abgerundet.

Z u  A r t i k e l  2  

Dieser Artikel ändert Artikel 26 des Abkommens. Mit die-
ser Änderung wird der Informationsaustausch auf der

Basis des OECD-Musterabkommens 2005 erweitert.
Durch den erweiterten Informationsaustausch wird die
Zusammenarbeit der Finanzbehörden beider Staaten
hinsichtlich Steuern jeder Art verbessert. Mit dieser
Änderung kommt die deutsche Seite auch einem ent-
sprechenden Wunsch des Bundesrechnungshofes nach.
In Artikel 26 Abs. 6 des Abkommens wurden die Rege-
lungen zum Datenschutz ergänzt.

Z u  A r t i k e l  3

Dieser Artikel ändert Nummer 4 des Protokolls zu Arti-
kel 10 des Abkommens (Dividendenbesteuerung). Das
geltende Protokoll zum Abkommen von 1996 enthält auf
damaligen russischen Wunsch nur eine einseitige Rege-
lung zugunsten einer deutschen Quellensteuer auf Aus-
schüttungen von deutschen Investmentfonds. Nach dem
geltenden Doppelbesteuerungsabkommen unterliegen
damit Ausschüttungen von russischen Investmentfonds
keiner Quellensteuer.

Im Hinblick auf Reformen im russischen Recht für Invest-
mentfonds wünscht die Russische Föderation aus Grün-
den der Gleichbehandlung ein Recht, Ausschüttungen
von Investmentfonds an der Quelle zu besteuern. Mit die-
ser Änderung wird das russische Besteuerungsrecht auf
Ausschüttungen russischer Investmentfonds mit dem
deutschen Besteuerungsrecht auf Ausschüttungen von
deutschen Investmentfonds gleichgestellt.

Z u  A r t i k e l  4

Dieser Artikel regelt die Ratifikation und das Inkrafttreten
des Änderungsprotokolls. Hiernach tritt das Änderungs-
protokoll am Tag des Austausches der Ratifikationsur-
kunden in Kraft und wird ab dem 1. Januar des darauf
folgenden Jahres anzuwenden sein. 

Denkschrift zum Protokoll
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Anlage 2

 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des Gesetzes auf Büro-
kratiekosten  geprüft,  die  durch  Informationspflichten begründet werden.

Mit dem vorliegenden Entwurf werden fünf Informationspflichten für die
Verwaltung eingeführt. Für Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger
werden keine Informationspflichten eingeführt, geändert oder aufgehoben.

Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines gesetzlichen Prüf-
auftrags keine Bedenken gegen das Regelungsvorhaben.
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